
Vorgehensweise bei reaktiven Ergebnissen im ENFER TSE Kit (Stand: 05.03.2004) 
 
 
ENFER TSE Kit: Definition reaktives Ergebnis: in einer oder beiden Vertiefungen ≥ 5,5 Lichteinheiten (LU)  

 
BSE-Schnelltestlabor 

 
                   Ergebnis in der Erstuntersuchung                 Ergebnis in der Erstuntersuchung                          Ergebnis in der Erstuntersuchung 
                  negativ / negativ (ENFER TSE Kit)     positiv / negativ (reaktiv) (ENFER TSE Kit)   positiv / positiv (reaktiv) (ENFER TSE Kit) 
 
 
                        Befund: negativ                                                     Wiederholung im  

Doppelansatz    
 
 
                                                                                                             negativ  / negativ                               in einem oder beiden 
                                                                                                                                                                    Ansätzen positiv (reaktiv) 
  

                                                                                                             Befund: negativ  
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                             Abklärung an der                                                
                                                                                                                                                                                    BFAV                                                             
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                 

Anlage 2 


